
1.        PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
           § 9 (1) EAG Bau
            
1.1       Art der baulichen Nutzung
            § 1 (2) EAG Bau 
           
            Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist als besondere Art der baulichen Nutzung das 
            allgemeine Wohngebiet ( WA) gemäß § 4 BauNVO, das Kleinsiedlungsgebiet ( WS) gemäß
            § 2 BauNVO und das Mischgebiet ( MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.     
           
1.2       Bauweise              
            § 9 (1) Nr. 2 EAG Bau    
           
            In der offenen Bauweise ( o ) sind Hausgruppen mit max. 4 Hauseinheiten zulässig. 
                
1.3       Höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden
             § 9 (1) Nr. 6 EAG Bau
            
            Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden ist differenziert in die Nutzungsschab-
            lone eingeschrieben.
            So sind z. B. in den mit WA/2Wo festgesetzten Gebieten in Einzelhäusern, Doppelhaushälften und
            Hausgruppeneinheiten je 2 Wohnungen zulässig, wenn der festgesetzte Grünflächenanteil und der
            erforderliche Stellplatzbedarf auf dem Grundstück gesichert ist. Als ein Wohngebäude zählt das
            Einzelhaus, die Doppelhaushälfte sowie die Hausgruppeneinheit.   
        
1.4       Höhe baulicher Anlagen
            § 9 (2) EAG Bau und § 16 (2) Nr. 4 BauNVO  
       
            Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird gemessen von Geländeoberkante.

Der Fertigfußboden Erdgeschossdecke darf 1,00 m nicht überschreiten. Ausnahmsweise kann eine 
andere Sockelhöhe zugelassen werden, wenn der Anschluss an die öffentliche Entwässerungsanlage 
dies erfordert oder durch Grundwasserverhältnisse unzumutbare Nachteile entstehen.

              
            Bei I+ID geschossigen Gebäuden beträgt                     die Traufhöhe  =   5,00 m
            Bei bis zu II geschossigen Gebäuden beträgt               die Traufhöhe  =   6,50 m
            Bei II+ID geschossigen Gebäuden beträgt                    die Traufhöhe  =   8,00 m      
            
            Die Traufhöhe wird gemessen von Oberkante öffentlicher Verkehrsfläche (Hinterkante an der Grund-
            stücksgrenze in der Grundstücksmitte) und der der Verkehrsfläche zugewandten Aussenwandfläche
            bis zum Schnittpunkt der Aussenwand mit der Dachhaut. Bei Eckgrundstücken ist die tieferliegende
            Erschliessungsfläche anzuhalten.

1.5 Geländeoberkante
Festgelegte Geländeoberkante ist die Oberkante Straße (Gradientenhöhe), gemessen in der Grund-

            stücksmitte.
Bei mehreren angrenzenden Verkehrsflächen, gilt die höher liegende.

             

1.6       Umgrenzung von Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
            vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes
            § 9 (1) Nr. 24 EAG Bau
         
            Innnerhalb der im Bebauungsplan festgelegten Umgrenzung sind folgende Maßnahmen festgesetzt:  
                 
1.6.1    Parallel der L 3008 ist ein Lärmschutzwall mit einer Bauhöhe von h = 3,0 m -der im Einmündungs-
            bereich der  L 3008 / Bischofsheimer Straße auf 5,0 m ansteigt- gemessen über Straßenoberkante,
            herzustellen.      
       
1.6.2    Für die Außenbauteile der Südfassaden der Gebäude parallel der L 3008 ist festgesetzt, dass sie
            im Erdgeschoss nach dem Lärmpegelbereich III  und im Obergeschoss und Dachgeschoss nach
            dem Lärmpegelbereich IV der Tabelle 8 der DIN 4109  zu gestalten sind. Das erforderliche Bau-
            schalldämm-Maß erf. R`w,res muss hierbei im Erdgeschoss > 35 dB und im Obergeschoss
            > 40 dB betragen. Die erforderlichen Schalldämm-Maße von Fenstern sind in Abhängigkeit von den
            Fensterflächenanteilen, entsprechend Tabellen 9 und 10 nach DIN 4109, zu bestimmen.                
          
1.6.3    Für schutzbedürftige Daueraufenthaltsräume i. S. der Anmerkung 1 zu Ziffer 4.1 der DIN 4109 sind
            auf  den zu den Verkehrswegen hinweisenden Gebäudefassaden ( L 3008 ) / Bischofsheimer
            Straße / Schienenverkehrsweg ), in Verbindung mit den Schallschutzfensteranlagen schallge-
            dämmte Lüftungselemente vorzusehen. Die erforderliche Schalldämmung der Lüftungselemente ist
            nach VDI - Richtlinie 2719 unter Berücksichtigung der Schallschutzanforderungen an die Fenster-
            anlagen zu ermitteln. 
            Hinweis:
            Die Schalldämmung der Fassaden mit Fenster ist nur dann gewährleistet, wenn die Fenster ge-
            schlossen sind. Die zusätzlichen Lüftungseinrichtungen sollen dabei eine Belüftung des Raumes
            ohne ein Öffnen der Fenster ermöglichen. Für die weitere Einstufung des Plangebietes in die Lärm-
            pegelbereiche der DIN 4109 wird auf die Gutachtliche Stellungnahme  P 02078 zum Schall-
            immissionsschutz der GSA Limburg GmbH verwiesen.

1.7       Flächen oder Massnahmen  zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
            Boden, Natur und Landschaft       
            § 9 (1) Nr. 20, 25 EAG Bau
       
1.7.1    Grünflächen - und Gehölzanteil auf Privatgrundstücken
            § 9 (1) Nr. 25a EAG Bau
          
            In den allgemeinen Wohngebieten / Kleinsiedlungsgebiet sind mindestens 80 % und in den Misch-
            gebieten 60 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen als Garten oder Grünflächen anzulegen
            und zu unterhalten.
            Auf jeden Grundstück ist mindestens ein Laubbaum, der auch ein hochstämmiger Obstbaum sein
            kann, zu pflanzen und zu pflegen.   
           
1.7.2    Bepflanzung im Straßenraum      
                
            Innerhalb der Straßenverkehrsfläche der  Planstraße B sind auf Pflanzstreifen- oder inseln alleeartig
            mind. 20 Laubbäume und innerhalb der Straßenverkehrsfläche der Planstraße C in Reihe mind. 
            10 Laubbäume gleichens Artenspektrums zu pflanzen und zu pflegen.
            Der Regionalparkroute ist auf den Grünstreifen mit mind. 60 Laubbäumen, die auch hochstämmige
            Obstbäume sein können, alleeartig zu gestalten.   
       
1.7.3    Bepflanzung des Lärmschutzwalles     
         
            Der Lärmschutzwall ist an der Süd- und Westseite mit einheimischen Bäumen und Sträuchern der 
            Ziffer 1.6.4 zu bepflanzen. Hierbei ist 1 Gehölz pro qm zu pflanzen und zu unterhalten.      
       
1.7.4    Bepflanzung der Grundstücke zur Bahnseite hin     
         
            Bei der Bepflanzung der Grundstücke zur Bahnseite hin dürfen keine windbruchgefährtete Gehölze
            (z.B. Pappeln), sowie rankende und kriechende Gewächse (z.B. Brombeeren) verwendet werden. 
            Der Pflanzabstand ist entsprechend dem Hessischen Nachbarrechtsgesetz zu wählen.
             
1.7.5    Artenliste     
        
            Bei der Gestaltung und Bepflanzung der Flächen nach Ziffer 1.6.1, 1.6.2 und 1.6.3 sind ein-
            heimische und standortgerechte Gehölze zu verwenden, z. B.     
           
            Bäume: STU 14/16 cm
            Feldahorn
            Spitzahorn
            Bergahorn
            Hainbuche
           *Säulenhainbuche
            Winterlinde
            Stieleiche       
           *Säuleneiche
            Eberesche
            Traubeneiche
                                                                                                                                                                           

            
          * Empfehlung für Straßenbäume mind. STU 20/25 cm

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina
Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Prunus spinosa

            Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm:

            Apfel
            Gelber Edelapfel
            Winterrambour
            Ditzels Rosenapfel
            Schafsnase
            Kaiser Wilhelm
            Schöner aus Boskoop   
            Bismarkapfel                                                    
            Gewürzluike
               
            Speierling 

            Geeignete Pflanzenarten für Dachbegrünungen:

            Stauden:
            Kleines Habichtskraut
            Scharfer Mauerpfeffer
            Milder Mauerpfeffer
            Purpurrote Fetthenne
            Frühlingsfingerkraut
            Felsennelke
            Echte Hauswurz
            Ästige Graslilie
            Großblütige Braunelle

1.8      Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen
            § 9 (1) Nr. 13 EAG Bau
                
            Alle Versorgungsleitungen ( wie z. B. Telekommunikationsleitungen + Elektroleitungen unter 20 kV )
            sind unterirdisch zu verlegen.

             
                

1.9.      Flächen oder Massnahmen zum Ausgleich
            § 9 (1a) EAG Bau        

          

AF B    Massnahmen im 2.Geltungsbereich ( Teilplan B )       

         

1.9.1     Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in Laubwald.
            Es wird dabei eine Laubwaldaufforstung mit abgestuftem Gehölzsaum mit Baum-, Strauch- und
            Krautzonen als Übergang zwischen Wald und Feldgrenze aufgebaut. 
            Bei der Aufforstung wird ein hochwertiger Laubwald aus 80 % Stieleiche (Quercus robur) und
            20 % Hainbuche (Carpinus betulus) im einfachen Reihenverband mit ca. 10.000 Stk./ha ange-
            pflanzt. Es werden bei der Anpflanzung des Waldrandes folgende Gehölzarten verwendet:   

         

            Bäume, Pflanzgröße  STU 12 / 14      

      

            Acer platanoides
            Prunus avium
            Carpinus betulus
            Quercus robur
            Tilia cordata
     

            Ein Wildschutzzaun und eine mind. 2 jährige Pflege wird vorgesehen. Danach werden die Gehölze
            der natürlichen Entwicklung überlassen.

AF C    Massnahmen in den 3.Geltungsbereichen ( Teilplan C )   

     

1.9.2a   Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in Feldgehölze. Es wird dabei ein abgestufter
            Gehölzsaum mit Baum,- Strauch- und Krautzonen aufgebaut. Es werden bei der Anpflanzung 
            z. B. folgende Gehölzarten verwendet:       

              

            Bäume, Pflanzgröße  STU 12 / 14        

      

            Acer platanoides
            Acer pseudoplatanus
            Fraxinus excelsior
            Carpinus betulus
            Quercus robur
            Tilia cordata
                                                                              

            Ein Wildschutzzaun und eine mind. 2 jährige Pflege wird vorgesehen. Danach werden die Feldge-
            hölze der natürlichen Entwicklung überlassen.

1.9.2b  Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in eine extensiv genutzte Obstwiese.
            Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen im Raster von 10 x 10m.
            Es werden für die Bepflanzung ausschließlich hochstämmige Obstbäume alter Sorten verwendet.    

     

            Geeignete Obstsorten, Hochstamm, o.B., STU 7 cm:          

         

            Apfel
            Gelber Edelapfel
            Winterrambour
            Ditzels Rosenapfel
            Schafsnase
            Kaiser Wilhelm
            Schöner aus Boskoop
            Bismarkapfel                                                    
            Gewürzluike
                                
            Speierling
                            

            Die Flächen werden mit einer Landschaftsrasenmischung eingesät. Die Wiesen werden 2x pro Jahr
            gemäht. Ein Biozideinsatz darf nicht erfolgen.

AF D    Massnahmen in den 4.Geltungsbereichen ( Teilplan D )   

     

1.9.3    Umwandlung einer landwirtschaftlichen Fläche in Feldgehölze. Es wird dabei ein abgestufter
            Gehölzsaum mit Baum,- Strauch- und Krautzonen aufgebaut. Es werden bei der Anpflanzung 
            z. B. folgende Gehölzarten verwendet:       

              

            Bäume, Pflanzgröße  STU 12 / 14        

      

            Acer platanoides
            Acer pseudoplatanus
            Fraxinus excelsior
            Carpinus betulus
            Quercus robur
            Tilia cordata
                                                                              

            Ein Wildschutzzaun und eine mind. 2 jährige Pflege wird vorgesehen. Danach werden die Feldge-
            hölze der natürlichen Entwicklung überlassen.

1.9.4   Ökopunkte
  Maßnahmen die nicht innerhalb der Geltungsbereiche ausgeglichen werden können, werden durch

            Ökopunkte ausgeglichen.

 
Sträucher, Pflanzgröße  80 / 100              

            

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europ.
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra

Birne
Bosc's Flaschenbirne
Gute Graue

Zwetsche
Nancy Reneldode
Hauszwetsche    
                                                   
Kirsche
Telckners Schwarze
Königskirsche, Typ Querfurt
Schneiders späte Knorpelkirsche

2.         BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
            § 9 (4) EAG Bau in Verb. mit § 81 HBO   

         

2.1       Anlegen von Zisternen
            § 9 (4) EAG Bau in Verb. mit 81 HBO        

            

            Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist über ein getrenntes Leitungsnetz in 
            Zisternen zu sammeln und auf dem jeweiligen Grundstück abzuleiten.
            Das Fassungsvermögen der Zisterne beträgt 3,0 cbm pro WE, jedoch mind. 5,0 cbm pro Grundstück.
            Das überschüssige Niederschlagswasser ist dem Kanalnetz zuzuführen.
            Hinweis:
            Die Zisternengrösse ist im Bauantragsverfahren nachzuweisen.   

             

2.2       Dachgestaltung      

            

            Dachform/Dachneigung
            In den festgesetzten Baugebieten sind nur geneigte Dachflächen für die Hauptnutzung zulässig. Die
            zulässige Dachneigung beträgt für
            I+ID geschossigen Gebäuden mindestens 38°; maximal 45°
            II und II+ID geschossigen Gebäuden mindestens 10° ; maximal 40°
         
                     Dacheindeckung/Dachfarbe
            Es ist nur kleinteiliges Material wie z. B. Betondachsteine, Tonziegel etc. in der Farbe rot bis rotbraun,
            ausnahmsweise schwarz bis grau zulässig. Bei einer Dachneigung unter 15° sind auch großflächige   

  Materialien zulässig.  
             
            Dachaufbauten
            Gauben sind als Sattel- Schlepp- oder Tonnengauben auszuführen und auf die Hälfte der Hausbreite
            zu beschränken. Gauben haben vom First einen Mindestabstand von 1m und der Giebelwand mindes-
            tens 1,50 m einzuhalten. Werden mehrere Gauben auf der Dachfläche angeordnet, sind sie als
            horizontales Band auszuführen und in einem einheitlichen Format zu gestalten.     

         

2.3       Stellplätze, Garagen, Carports und Vorgartengestaltung       

             

            Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche oder auf den dafür festgesetzten
            Flächen zulässig. In begründeten Fällen darf ausnahmsweise die überbaubare Fläche für Garagen
            überschritten werden. Dabei ist längsseitig ein Mindestabstand von 1,0m zwischen der Garage und der
            Straßenbegrenzungslinie einzuhalten, mit der Maßgabe, das die Flächen zwischen Garage und Straßen-
            verkehrsfläche dauerhaft zu begrünen sind. 
            Pro Grundstück werden maximal 65 % der strassenseitigen nicht überbaubaren Grundstücksfläche für
            PKW - Stellplätze einschliesslich der Garagenzufahrt und der Gebäudezuwegung zugelassen.
            Stellplätze und Garagenzufahrten sind in wasser- und luftdurchlässigen Belägen herzustellen (z. B.
            Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen). Andere Gestaltungsmaterialien sind in begründeten
            Ausnahmefällen zulässig, wenn der Versiegelungsgrad so gering wie möglich gehalten wird. Die ver-
            bleibenden Restflächen sind als Grünflächen anzulegen und mit mindestens 25 %-igem Gehölzanteil
            (siehe Artenliste) gärtnerisch zu gestalten. Auf den PKW - Stellplätzen ist auf Pflanzstreifen oder
            -inseln  jeweils für 5 zusammenhängende Stellplätze ein standortgerechter, hochstämmiger Laubbaum 
             zu pflanzen und zu pflegen.    

               

2.4       Einfriedungen          

              

            Strassenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 0,80 m zulässig. Die zur Bahnanlage grenz-
            enden Baugrundstücke sind lückenlos einzufrieden.  

               

2.5       Farbgebung baulicher Anlagen       

             

            Die Farbgebung der baulichen Anlagen hat sich in das Landschaftsbild einzupassen. Die Aussen-
            wände sind in einem hellen, gedeckten Farbton zu verputzen. Ausserdem sind Verkleidungen aus
            Holz und vorgemauerten Klinkern zulässig. Die Festsetzungen gelten auch für Anbauten, Neben-
            gebäuden und Garagen, die farblich an das Hauptgebäude anzupassen sind.

3.        HINWEISE        

        

3.1       Die Nutzung des Regenwassers als Brauchwasser (z.B. Toilettenspülung) wird empfohlen. Zur 
            Sicherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange sind die Anlagen nach den 
            einschlägigen technischen Regeln (DIN 1988 etc.) auszuführen und zu betreiben. Anforderungen 
            für Bau und Betrieb der Anlagen sind in einem Erlaß der Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie,
            Jugend, Familie und Gesundheit vom 4.2.1999 III 7-79e 02.37.11 (StAnz. 10/1999 S. 709)
            enthalten.          

               

3.2       Sonnenkollektoren sind erwünscht.
            Wohnräume mit großen Fenstern und Terrassen sind nach Süden bis Westen auszurichten. An
            der Südfassade sollte der Fensterglasanteil optimal ca. 30 % betragen.
            Die Hauptfirstrichtung sollte sich in Ost-West-Richtung orientieren, um bei einer Nutzung der
            Solarenergie Vorteile zu erhalten.     

           

3.3       Flachdachgaragen sollten aus ökologischen Gründen als dauerhaft begrünte Dächer ausgeführt
            werden.       

           

3.4       Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten Boden-
            kontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für
            Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung
            Staatl. Umweltamt Hanau, oder der Abfallwirtschaftsbetrieb des Main-Kinzig-Kreises zu benach-
            richtigen. Die weitere Vorgehensweise ist dann abzustimmen.      

              

3.5       Der kulturfähige Unterboden ist zu sichern und auf den Grundstücken zur Auffüllung und zur
            Gelände- und Gartenmodellierung zu verwenden.      

        

            

 

Gräser:  
Gemsenschwingel    Festuca rupicaprina
Wimperperlgras        Melica ciliata
Niedrige Segge         Carex humilis
Frühlingssegge         Carex caryophyllea

Sträucher: H 80/100 cm  
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Haselnuß
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Hundsrose
Salweide
Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Schlehe

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Carpinus betulus `Fastigiata`
Tilia corda
Quercus robur                    
Quercus robur `Fastigiata  ̀ 
Sorbus aucuparia
Quercus petraea

Hieracium pilosella
Sedum acre
Sedum sexangulare
Sedum telephium
Potentilla neumanniana
Petrorhagia saxifraga
Sempervivum tectorum
Anthericum ramosum
Prunella grandiflora

Birne
Bosc's Flaschenbirne
Gute Graue

Zwetsche
Nancy Reneldode
Hauszwetsche    

Kirsche
Telckners Schwarze
Königskirsche, Typ Querfurt
Schneiders späte Knorpelkirsche

 
Spitzahorn
Vogelkirsche
Hainbuche
Stieleiche
Winterlinde

Hartriegel
Hasel
Weißdorn
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Schwarzer Holunder

Spitzahorn
Bergahorn
Esche     
Hainbuche
Stieleiche
Winterlinde

 
Sträucher, Pflanzgröße  80 /100          

            

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europ.
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra

Hartriegel
Hasel
Weißdorn
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Schwarzer Holunder

Spitzahorn
Bergahorn
Esche     
Hainbuche
Stieleiche
Winterlinde

 
Sträucher, Pflanzgröße  80 /100          

            

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europ.
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Sambucus nigra

Hartriegel
Hasel
Weißdorn
Pfaffenhütchen
Liguster
Heckenkirsche
Schwarzer Holunder

7

8

9

10

11

             
            

3.7       Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind die Dächer in Form, Neigung, Material und Farbton auf-
            einander abzustimmen.
 

3.6       Im Plangebiet ist mit Bodendenkmälern zu rechnen. Bei Erdarbeiten sind Bodendenkmäler bekannt
            geworden. Bei der Unteren Denkmalschutzbehörde ist eine Genehmigung gem. § 16 Hess. Denkmal-
            schutzgesetz für alle Erdarbeiten einzuholen.          

            

 

3.8       Garagen benachbarter Grundstücke sind in ihrer Dachneigung, Dacheindeckung, Material und
            Farbton aufeinander abzustimmen.       

3.9       Grundstücksteilung und Teilungsgenehmigung  § 19 EAG Bau
            Die Teilung eines im Geltungsbereiches gelegenen Grundstückes, bedarf zu ihrer Wirksamkeit die 
            Zustimmung der Gemeinde. Auf die Teilungssatzung der Gemeinde wird verwiesen.
              

3.10    Oberflächenwasser und sonstige Abwässer dürfen nicht dem Bahnbetriebsgelände zugeleitet 
           werden. Die Vorflutverhältnisse des Bahnseitengrabens dürfen durch Baumaterial oder Erdaushub
           nicht zu Ungunsten der DB AG verändert werden.
               


